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Geographische Informationssysteme (GIS)
sind inzwischen weitverbreitete Program-
me zur Erfassung, Verwaltung und Analy-
se raumbezogener digitaler Datenbestände
sowohl für den kommerziellen Einsatz als
auch für verschiedenste Aufgaben  im Lan-
des- und Kommunalwesen.

Voraussetzung für den erfolgreichen Ein-
satz solcher Systeme (bei gleichzeitiger
Nutzung von mindestens zwei digitalen Da-
tenbeständen) ist u.a. die Verwendung ei-
nes einheitlichen Koordinatensystems für
alle zu verarbeitenden Daten.

Bekanntlich befindet sich Brandenburg
bei der europäischen Harmonisierung zur
Anwendung eines einheitlichen europäi-
schen Koordinatensystems gegenwärtig als
eines der ersten Bundesländer in einer nicht
einfachen  Umstellungsphase. Sie wurde
durch den Beschluß zur Einführung des
ETRS-Bezugssystems im Jahr 1989 einge-
leitet und wird vermutlich noch einige Jah-
re andauern, insbesondere wenn man be-
denkt, wieviele analoge und digitale Kar-
tenwerke einerseits noch in den Systemen
40/83 und 42/83 vorliegen und andererseits
wieviel Zeit noch notwendig ist, bis z.B. die
flächendeckende Erfassung der ALK-Da-
ten im ETRS-System fertiggestellt ist.

Um trotzdem genau und effizient arbei-
ten zu können, bekommen Transformati-
onsroutinen, die die Umrechnung von zwei-
und dreidimensionalen Koordinaten ermög-
lichen, eine wesentliche Bedeutung. Ein ent-
sprechendes Programm wird vom Landes-
vermessungsamt Brandenburg schon seit län-

gerer Zeit bereitgestellt. Allerdings ist die-
ses Programm nur für die Transformation
von Einzelkoordinaten oder für eine Folge
von in einer ASCII-Datei gespeicherten
Wertetupeln bzw. -tripeln und nicht für kom-
plexe GIS-Datenbestände geeignet.

Andererseits bieten  GIS-Produkte zwar
an sich entsprechende Funktionalität, aller-
dings nicht immer in den verfügbaren Modu-
len und vor allem nicht immer mit der be-
nötigten Genauigkeit, so daß eine Umrech-
nung von GIS-Daten mit einer „amtlichen”
Genauigkeit nicht gewährleistet werden kann.

Deshalb wurde in gemeinsamer Arbeit
zwischen dem LVermA Brandenburg und
der Firma WASY GmbH eine Lösung ent-
wickelt, die den meisten Ansprüchen ge-
recht werden sollte.

Basis bildet das WASY-Tool WGEO,
das speziell für das Rektifizieren von Ra-
sterdaten und das Transformieren von Ra-
ster- und Vektor-GIS-Datenbeständen ent-
wickelt wurde. Neben den bereits integrier-
ten amtlichen Umrechnungsroutinen des
Berliner Senats (u.a. auch für Soldner-Ko-
ordinaten) wurden mittels Microsoft-
COM-Technologie die verfügbaren FORT-
RAN-Routinen in den Programmrahmen
eingebunden.

Damit kann ab sofort die ETRS89 Trans-
formation von Shape- und Rasterdateien,
ArcInfo Coverages, E00-Dateien, Gelände-
modellen ... mit der WGEO Transformati-
onserweiterung von WASY erfolgen, ggf.
nach Umwandlung in Shape Dateien und
zurück in Ausgangsformate.

Mit ESRI - GIS ins System ETRS89

Mitteilungen
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Am 26. August dieses Jahres wird der Gro-
ße Refraktor auf dem Potsdamer Telegra-
fenberg 100 Jahre alt. Bis zu seiner Stille-
gung im Jahre 1968 war er das Hauptfern-
rohr des Astrophysikalischen Observatori-
ums Potsdam. Als bedeutender Zeuge der
feinmechanisch-optischen Industrie des aus-
gehenden 19. Jahrhunderts und der astrophy-
sikalischen Forschung steht er mitsamt sei-
nem Kuppelgebäude seit den 80er Jahren un-
ter Denkmalschutz.

Mit dem Astrophysikalischen Observa-
torium Potsdam wurde 1874 weltweit das
erste astronomische Institut gegründet, das
sich ausschließlich dem im letzten Drittel des
19. Jahrhunderts entstandenen Forschungs-
zweig Astrophysik widmete.

Um 1859 hatten Gustav Kirchhoff und
Robert Bunsen in Heidelberg die Spektral-
analyse begründet. Durch Zerlegung des
Lichts in seine spektralen Bestandteile war

Der 100jährige Große Refraktor auf dem Potsdamer
Telegrafenberg

es möglich geworden, die chemische Be-
schaffenheit und den physikalischen Zu-
stand der Strahlungsquelle, z.B. von heißen
Gasen, zu ermitteln.  Die Anwendung die-
ser im Labor entwickelten Methode auf die
Strahlung der Sterne erschloß ein bis dahin
unbekanntes und sich bis in die Gegenwart
ständig erweiterndes Forschungsgebiet.
Aber auch die Bewegung der Strahlungs-
quelle gegenüber dem Beobachter - im Fal-
le der Sterne spricht man von Radialge-
schwindigkeit - läßt sich durch die Mes-
sung der Verschiebungen bestimmen, de-
nen die in den Spektren auftretenden Lini-
en durch den Doppler-Effekt unterworfen
sind. Gerade auf diesem Gebiet hatte das
Potsdamer Observatorium  mit einem be-
scheidenen Refraktor von nur 30 cm Öff-
nung richtungweisende Erfolge erzielt, vor
allem durch die Einführung der fotografi-
schen Platte gegenüber der bis dahin ge-

ESRI wird auch eine Lösung für ArcIn-
fo Anwender anbieten.

Basisdaten des Landesvermessungsam-
tes Brandenburg sowie die Fachdatentypen
von ArcInfo- und ArcView-Nutzern, be-
sonders das Cover, sollen ohne Formatkon-
vertierungen transformiert werden.

Eine Variante spezieller ASCII-Dateien
(z. B. Koordinatentabellen von ASIII-GRID)
ist in Diskussion.

Die genaue Implementierung als ArcInfo
Erweiterung oder als Standalone-Version und
Lizenzierungsbedingungen (Sonderkonditio-
nen für ArcInfo-Nutzer mit gültigem War-
tungsvertrag) sind noch zu klären.

Weitere Formate (z.B. ESRI-Coverages,
-GRIDS, -Annotations usw.) werden fol-
gen.

Ebenfalls in Vorbereitung ist eine Rege-
lung zur einheitlichen Nutzung von WGEO
durch Landes- und Kommunaleinrichtun-
gen. Davon unberührt bleibt allerdings die
bisher in WGEO verfügbare Funktionali-
tät, über die die WASY GmbH (Tel.: 030-
679998-0) gern Auskunft erteilt bzw. auf
Anforderung eine Demo-CD von WGEO zur
Verfügung stellt (siehe auch www.wasy.de).

(I. Michels, Geschäftsführer WASY,
Berlin)
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bräuchlichen visuellen Beobachtung. Um
die  Beobachtungsbasis  zu schwächeren Ster-
nen hin, also zu einer größeren Anzahl und
Vielfalt von Objekten zu erweitern, war es
daher dringend geboten, ein größeres In-
strument zu beschaffen, zumal in der Zwi-
schenzeit mehrere europäische und ame-
rikanische Observatorien mit großen lei-
stungsfähigen Teleskopen ausgestattet
worden waren, die Objektivdurchmesser
von der Größenordnung 1 Meter erreichten.
Die Bemühungen einer auf Initiative des
damaligen Direktors Hermann Carl Vogen
1890 eingesetzten Kommission zur Be-
schaffung eines großen Teleskops wurden
von seiten des Fiskus nicht gefördert, bis
1895 auf kaiserlichen Befehl der Bau des
Teleskops angeordnet wurde. In der kurzen
Zeit von 4 Jahren wurde es fertiggestellt
und am 26. August 1899 im Beisein von
Kaiser Wilhelm II. eingeweiht. Dies unter-
streicht die starke Beachtung, die dem Gro-
ßen Refraktor damals entgegengebracht
wurde.

Das Teleskop ist ein Doppelrefraktor, der
zwei fest und parallel miteinander verbun-
dene Fernrohre auf einer parallaktischen
Montierung vereinigt. Das größere Rohr be-
sitzt ein für den fotografischen Spektralbe-
reich korrigiertes Objektiv von 80 cm Durch-
messer und 12,2 m Brennweite. Es ist das
viertgrößte Linsenteleskop der Welt und als
fotografisch korrigiertes sogar das größte.
Das kleinere, für den visuellen Spektral-
bereich bestimmte Objektiv hat einen Durch-
messer von 50 cm und eine Brennweite von
12,5 m. Ursprünglich war es als Leitfern-
rohr zur exakten Positionierung des Haupt-
rohrs auf den beobachteten Stern vorge-
sehen. Aufgestellt ist das Fernrohr in einer
200 Tonnen schweren imposanten drehbaren

Kuppel mit einem Innendurchmesser von
21 m und einer Höhe von 18 m, die von der
Berliner Firma Bretschneider und Krügner
errichtet wurde.

Für die technische Ausführung des Te-
leskops waren renommierte Firmen gewon-
nen worden. Die Glasschmelze für die Ob-
jektive lieferte die heute noch bestehende
Firma Schott in Jena. Die Fertigung der
Objektive wurde der Firma C.A. Steinheil
und Söhne in München übertragen. Sie hat-
te bereits die Optik für den im Jahre 1889
aufgestellten Doppelrefraktor von 32 cm
bzw. 24 cm Öffnung geliefert, der sich her-
vorragend bewährt hatte. Drei Jahre zuvor
hatte sie das 70cm-Objektiv für den heute
noch bestehenden Refraktor der Archen-
hold-Sternwarte in Berlin-Treptow gefer-
tigt und Erfahrungen im Schleifen großer
Linsen gewonnen. Beim Potsdamer Tele-
skop war sie aber wegen der immensen neu
zu bewältigenden Anforderungen offenbar
an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit ge-
stoßen. Vor allem das 80cm-Objektiv be-
saß starke Zonenfehler und einen irregulä-
ren Astigmatismus. Die Fehler konnten
auch nach mehreren Retuschen nicht voll-
ständig behoben werden. Nach der letzten
Retusche im Jahre 1942 wurde der erreich-
te Zustand als befriedigend für ausgewählte
Beobachtungen angesehen. Das 50cm-Ob-
jektiv dagegen war von besserer Qualität.
Nach zwei Retuschen, die 1911 und 1914
von dem damals noch unbekannten und
später durch die Erfindung des nach ihm
benannten „Schmidt-Teleskops“ berühmt
gewordenen Optiker Bernhard Schmidt
ausgeführt wurden, ist es eines der besten
Fernrohrobjektive seiner Größe weltweit.
Diese frühen Unzulänglichkeiten der Ob-
jektive hatten zur Folge, daß von Johannes
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Hartmann, einem Mitarbeiter des Observa-
toriums, umfangreiche Methoden zur Qua-
litätsprüfung von Objektiven entwickelt wur-
den, die heute noch als „Hartmann-Tests“ in
Gebrauch sind.

Die Fertigung der Fernrohrmontierung
lag -  wie bei dem Doppelrefraktor von 1889
- in den bewährten Händen der Firma A. Rep-
sold und Söhne in Hamburg. Diese Firma
war bis in dieses Jahrhundert hinein über
Jahrzehnte ein führendes Unternehmen für
den Bau astronomischer Instrumente. Zahl-
reiche Observatorien in den europäischen
Ländern verdanken ihre Erfolge nicht zu-
letzt dem hervorragenden Können der Rep-
soldschen Werkstätten. Auf die Anregung
von Repsold geht auch die als besonders
gelungen geltende fahrbare Beobachterbüh-
ne des Potdamer Refraktors zurück, mit der
der Beobachter in die jeweils erforderliche
Position zum Fernrohr gebracht werden kann.
Ihre Ausführung oblag der Firma C. Hop-
pe in Berlin. Die elektrische Ausrüstung für
den Refraktor und seine Nebenanlagen hat-
te die Firma Siemens und Halske übernom-
men.

Das wissenschaftliche Beobachtungspro-
gramm war - wie eingangs beschrieben -
auf spektrometrische und spektralphotome-
trische Untersuchungen mit Hilfe der foto-
grafischen Platte ausgerichtet. Dazu war es
möglich, je nach Anforderung unterschied-
liche Spektrographen am Okularende des
Tubus zu montieren. Als ein bedeutendes
wissenschaftliches Ergebnis gilt die Ent-
deckung der interstellaren Materie bei der
spektrografischen Beobachtung enger Dop-
pelsternsysteme durch Johannes Hartmann.
Daneben gab es aber ein völlig klassisches
astrometrisches Beobachtungsprogramm
visueller Doppelsterne, bei dem es also nicht

auf die spektrale Zerlegung des Lichts, son-
dern lediglich auf die zeitliche Bestim-
mung der gegenseitigen Stellung zweier
um einen gemeinsamen Schwerpunkt sich
bewegender Sterne ankam. Der Hintergrund
ist allerdings eminent astrophysikalisch: Aus
der Umlaufperiode und dem Bahnradius las-
sen sich die Massen der beobachteten Sterne
bestimmen, eine der wenigen direkten Me-
thoden zur Massenbestimmung von Ster-
nen. Für den Lebenslauf eines Sterns ist
seine Masse eine fundamentale Größe; von
ihr hängen wesentlich alle Einzelheiten sei-
nes Entwicklungsganges bis zu seinem
Ende ab. Eingeführt wurde dieses Beob-
achtungsprogramm von Ejnar Hertzsprung,
der von 1909 bis 1919 am Astrophysikali-
schen Observatorium tätig war. Er wurde
später gemeinsam mit Henry Norris Rus-
sel berühmt durch die Aufstellung des Zu-
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standsdiagramms der Sterne, dem Hertz-
sprung-Russell-Diagramm, das für das Stu-
dium des Aufbaus und der Entwicklung der
Sterne fundamentale Bedeutung besitzt.
Dieses Programm wurde nach seiner Wie-
deraufnahme nach dem 2. Weltkrieg zur
letzten wissenschaftlichen Aufgabe des
Großen Refraktors.

In den letzten Kriegswochen wurde der
Große Refraktor mitsamt seinem Kuppel-
gebäude ebenso wie der benachbarte Ein-
steinturm durch eine Luftmine schwer be-
schädigt. Die Instandsetzungsarbeiten nah-
men mehrere Jahre in Anspruch und fan-
den 1953 mit einer kompletten Erneuerung
und Modernisierung des Teleskops durch
die Firma Carl Zeiss in Jena ihren Ab-
schluß. So konnte der Große Refraktor bis
zu seiner Stillegung 1968 wieder als wis-
senschaftliches Forschungsinstrument ge-
nutzt werden.

Seitdem verfiel das Teleskop mehr und
mehr und präsentierte sich in einem deso-
laten Zustand. Zu seiner Bewahrung hat
sich im März 1997 ein Förderverein kon-
stituiert, der in Zusammenarbeit mit dem
Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kultur, dem Astrophysikalischen Insti-
tut Potsdam und den Ämtern für Denkmal-
pflege sich dafür einsetzt, ihn als wissen-
schaftlich-technisches Denkmal wiederher-
zustellen. Erste Schritte dazu sind getan:
Vom Kultusministerium sind finanzielle
Mittel bereitgestellt, so daß der Große Re-
fraktor auf einer vorgesehenen Festveran-
staltung anläßlich seines Jubiläums entro-
stet und mit einem Farbanstrich versehen
gezeigt werden kann. Ziel des Fördervereins
ist es, den Refraktor einem breiten kulturell
interessierten Publikum zu öffnen und ihn
einzubeziehen in eine Präsentation der

Wissenschaftslandschaft auf dem Potsda-
mer Telegrafenberg. Dort hat sich ein in
einer Parklandschaft eingebettetes einma-
liges Ensemble von denkmalgeschützten
Institutsbauten in der Nachfolge der Schin-
kelschule, bereichert durch den expressio-
nistischen Einsteinturm von Erich Mendel-
sohn und behutsam ergänzt durch zeitge-
nössische Architektur, erhalten. Ohne die
Gewinnung potentieller Sponsoren ist aber
diese Aufgabe sicher nicht zu bewältigen.

(E.-A. Gußmann, Förderverein Großer
Refraktor und G. Scholz, Astrophysikali-

sches Institut Potsdam)

Für Spenden unterhält der Förderverein
Großer Refraktor Potsdam e.V. ein Spen-
denkonto im Durchlaufspendenverfahren
bei der Stadtverwaltung Potsdam:
Empfänger: Landeshauptstadt Potsdam
Bank: MBS Potsdam
BLZ: 160 500 00
Kto: 3502221536
Verwendungszweck (unbedingt angeben):
Spende Großer Refraktor e.V.

Der Große Refraktor kann in den Monaten
Mai bis Oktober im Rahmen einer im Kup-
pelraum gezeigten Ausstellung „Vom Gro-
ßen Refraktor zum Einsteinturm” samstags
und sonntags 11.00 - 18.00 Uhr kostenlos
besichtigt werden.
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Auf der Grundlage des Baugesetzbuches
(BauGB) und der Umlegungsausschußver-
ordnung (UmlAussV) wurden im August
1995 erstmalig die Mitglieder des Oberen
Umlegungsausschusses des Landes Bran-
denburg berufen. Deren vierjährige Amts-
zeit ist am 31. August 1999 abgelaufen; die
Mitglieder wurden zwischenzeitlich neu
berufen. Dieses gibt Anlaß für eine Vorstel-
lung der Einrichtung “Oberer Umlegungs-
ausschuß” und ihrer Mitglieder sowie für
eine Zusammenfassung der bisherigen Ar-
beitsergebnisse.

Die in den städtebaulichen Bodenord-
nungsverfahren Umlegung und Grenzrege-
lung in der Regel von der Gemeinde bzw.
deren Umlegungsausschuß erlassenen Ver-
waltungsakte können nach der bundesrecht-
lichen Regelung des § 217 BauGB grund-
sätzlich nur durch Antrag auf gerichtliche
Entscheidung angefochten werden. Die Län-
der können jedoch durch Rechtsverordnung
bestimmen, daß ein solcher Verwaltungsakt
durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung
erst angefochten werden kann, nachdem sei-
ne Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit in
einem an die Vorschriften der Verwaltungs-
gerichtsordnung (§§ 68 ff  VwGO) angelehn-
ten Vorverfahren nachgeprüft worden ist (§
212 BauGB). Von dieser Ermächtigung hat
das Land Brandenburg mit § 7 UmlAussV
Gebrauch gemacht.

Das Baugesetzbuch ermächtigt die Län-
der auch, durch Rechtsverordnung zu be-
stimmen, daß zur Entscheidung über einen
Rechtsbehelf im Umlegungsverfahren Obe-
re Umlegungsausschüsse gebildet werden
(§ 46 Abs. 2 Nr. 4 BauGB). Von dieser Er-
mächtigung hat das Land Brandenburg mit

§ 8 UmlAussV in der Form Gebrauch ge-
macht, daß beim Ministerium des Innern
ein Oberer Umlegungsausschuß mit selb-
ständigen Entscheidungsbefugnissen gebil-
det wird.

Die Entscheidung über Rechtsbehelfe in
Grenzregelungsverfahren obliegt dagegen
dem örtlichen Umlegungsausschuß. Eine
Übertragung dieser Aufgabe in der Umle-
gungsausschußverordnung auf den Oberen
Umlegungsausschuß ist aufgrund einer feh-
lenden Ermächtigung in § 80 Abs. 3 BauGB
nicht möglich.

Der Obere Umlegungsausschuß besteht
aus dem Vorsitzenden, dem stellvertreten-
den Vorsitzenden und drei weiteren Mit-
gliedern. Im Gegensatz zu den gemeindli-
chen Umlegungsausschüssen besteht der
Obere Umlegungsausschuß ausschließlich
aus Fachmitgliedern, die vom Ministerium
des Innern für die Dauer von vier Jahren be-
rufen werden. Der Vorsitzende muß die Be-
fähigung zum Richteramt oder zum höhe-
ren allgemeinen Verwaltungsdienst haben.
Der stellvertretende Vorsitzende muß in
der Regel die Befähigung zum höheren ver-
messungstechnischen Verwaltungsdienst
besitzen. Von den drei weiteren Mitglie-
dern müssen zwei in der Ermittlung von
Grundstückswerten sachkundig und erfah-
ren sein. Ein Mitglied muß dem höheren
technischen Verwaltungsdienst angehören
und in der städtebaulichen Planung tätig
sein. Für die Mitglieder sollen Vertreter be-
rufen werden, die die gleichen Vorausset-
zungen erfüllen müssen wie das Mitglied,
zu dessen Vertretung sie berufen sind.

Für die Vorbereitung und Durchführung
der Beschlüsse des Oberen Umlegungsaus-

Oberer Umlegungsausschuß neu berufen



- 58 - Nr. 2/99

Mitteilungen

schusses ist beim Ministerium des Innern
eine Geschäftsstelle eingerichtet.

Wie eingangs erwähnt, wurden die Mit-
glieder des Oberen Umlegungsausschusses
und deren Vertreter zum 1. September 1999
neu berufen. Alle Mitglieder sind erneut
berufen worden; lediglich bei den Vertre-
tern sind Änderungen vorgenommen wor-
den. Zum Vorsitzenden des Oberen Um-
legungsausschusses wurde abermals Dr.
jur. Rolf-Peter Löhr, stellvertretender Leiter
des Deutschen Instituts für Urbanistik und
Geschäftsführer des Vereins für Kommu-
nalwissenschaften e.V., berufen. Stellver-
tretender Vorsitzender des Ausschusses ist
Dipl.-Ing. Michael Schreiber, Leiter des Ka-
taster- und Vermessungsamtes des Landkrei-
ses Oder-Spree und Vorsitzender des Gut-
achterausschusses für Grundstückswerte in
diesem Landkreis. Als weitere Mitglieder
wurden Dipl.-Ing. Gerhard Hofmann (stell-
vertretender Vorsitzender des Gutachter-
ausschusses im Landkreis Oberhavel und
Leiter des Bauordnungsamtes dieses Land-
kreises), Dipl.-Ing. Winfried Schmidt (Vor-
sitzender des Gutachterausschusses in der
Stadt Potsdam und Leiter des Kataster- und
Vermessungsamtes dieser Stadt) sowie Dipl.-
Ing. Jörg Finkeldei (Referent für Bauleitpla-
nung und Städtebaurecht im Ministerium für
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr)
berufen.

In seiner ersten Amtszeit hatte der Obe-
re Umlegungsausschuß vor allem über Wi-
dersprüche gegen Umlegungsbeschlüsse
zu entscheiden. Mit einer einzigen Ausnah-
me konnten die Widersprüche als unbegrün-
det zurückgewiesen, die Entscheidungen der
gemeindlichen Umlegungsausschüsse somit
bestätigt werden. Lediglich in einem Fall
folgte auf die Zurückweisung des Wider-

spruchs die Stellung eines Antrags auf ge-
richtliche Entscheidung (die Entscheidung
darüber steht noch aus). Dieses legt den
Schluß nahe, daß die vom Oberen Umle-
gungsausschuß als einem zweiten, von der
Gemeinde und dem Umlegungsausschuß
unabhängigen Gremium getroffenen Ent-
scheidungen von den Widerspruchsführern
in der überwiegenden Mehrzahl akzeptiert
werden. Das mit seiner Einrichtung auch
verbundene Ziel, durch die Entscheidung
über die Widersprüche die Gerichte zu ent-
lasten, hat der Obere Umlegungsausschuß
somit erfüllt.

Erstmals im Sommer 1999 hatte der Obe-
re Umlegungsausschuß über Widersprüche
gegen den Umlegungsplan zu entscheiden.
Diesen Widersprüchen wurde stattgegeben.

Die Entscheidung, einen Oberen Umle-
gungsausschuß für das Land Brandenburg
zu bilden, hat sich als richtig erwiesen. In
rund zwei Dritteln der Landkreise und kreis-
freien Städte werden Umlegungsverfahren
durchgeführt. Die Anzahl und die Qualität
der Widersprüche nimmt zu. Durch das
Fachgremium “Oberer Umlegungsausschuß”
wird über die Widersprüche zügig entschie-
den. Dadurch können die Umlegungsver-
fahren zeitgerecht weitergeführt, die Ge-
richte entlastet und den örtlichen Umle-
gungsausschüssen Hilfestellungen für zu-
künftige Entscheidungen gegeben werden.

(W. Wagner, MI, Potsdam)
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Die Überleitung der vertraglichen Nutzungs-
verhältnisse an Grundstücken zu Erholungs-
und Freizeitzwecken in den neuen Bundes-
ländern ist durch das Schuldrechtsanpas-
sungsgesetz (SchuldRAnpG) und die Nut-
zungsentgeltverordnung (NutzEV) gere-
gelt. Die einzelnen Regelungen standen zu-
letzt im Rahmen einer am 14. Januar 1999
durchgeführten Anhörung im Rechtsaus-
schuß des Landtages Brandenburg in der
Kritik sowohl seitens der Grundstücksnut-
zer als auch der Grundstückseigentümer.
Der mit der Änderung der NutzEV vom 24.
Juli 1997 angestrebte Interessenausgleich
blieb offensichtlich erfolglos.

Beschluß der Ost-JuMiKo
Die 19. Konferenz der Justizministerin und
der Justizminister der neuen Bundesländer
sowie des Senators für Justiz des Landes
Berlin (Ost-JuMiKo) hat am 26. April 1999
in Freyburg/Unstrut beschlossen, ein ab-
schließendes Artikelgesetz für die verblie-
benen offenen Probleme im Immobilien-
recht der neuen Länder zu erarbeiten und
etwaige Ungerechtigkeiten zu beseitigen.
Neben Regelungen über den rückständigen
Grunderwerb und Fragen der Restitution
bilden die Schuldrechtsanpassung und der
Umgang mit Erholungsnutzungsgrundstük-
ken i.S.d. § 312 ZGB ein zentrales Thema
des beabsichtigten Regelwerks. Wesentli-
che Inhalte des vom Ministerium der Justiz
und für Bundes- und Europaangelegenhei-
ten des Landes Brandenburg (MdJBE) ein-
gebrachten Regelungsbedarfs sind:
$ Abflachung künftiger Nutzungsentgelt-

erhöhungen,
$ Begrenzung von Nutzungsentgelten für

Teilflächen übergroßer Grundstücke
(„Hinterlandmodell”),

$ Schaffung eines Teilflächenkündigungs-
rechts zugunsten der Nutzer,

$ Entschädigung des Nutzers in Höhe des
vollen Verkehrswertes für selbst errich-
tete Baulichkeiten und Befreiung von
den Abrißkosten und

$ Übertragung des Nutzungsvertrages auf
einen Dritten auch gegen den Willen des
Grundstückseigentümers.

Die Vorschläge entsprechen im wesent-
lichen den von verschiedenen Nutzerver-
bänden im Rahmen der o.g. Anhörung vor-
getragenen Ansatzpunkten. Die Tätigkeit
der im Anschluß an die Ost-JuMiKo für die
Behandlung dieses Themenkreises einge-
richteten Bund-Länder-Arbeitsgruppe wird
durch einen Forschungsauftrag des Bun-
desministeriums der Justiz an das Institut für
Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH
(IfS) unterstützt. Die in Auftrag gegebene
Untersuchung soll allgemeine Fragen zum
Marktgeschehen und zur besonderen Pro-
blematik der Beendigung der Nutzungsver-
hältnisse beantworten sowie die Wirkun-
gen der NutzEV erforschen. Eine Befra-
gung von Nutzern, Gutachterausschüssen,
kommunalen Eigentümern und Verbänden
ist eingeleitet.

Nutzer- und Eigentümerargumente
Wesentlicher Vortrag seitens der Nutzer-
verbände ist eine vermeintlich exzessive
Anwendung der NutzEV, die insbesonde-
re ältere und einkommensschwächere Nut-
zer in existenzielle Nöte bringe. Insbeson-
dere die Kommunen im Land Brandenburg
werden beschuldigt, mit Hilfe der Gutachter-

Geplante Schuldrechtsnovellierung
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ausschüsse für Grundstückswerte eine Preis-
spirale voranzutreiben. Als vermeintlicher
Beleg werden, je nach Zielstellung, land-
kreisbezogene durchschnittliche Nutzungs-
entgelte kommunaler Eigentümer mit sol-
chen privater Eigentümer oder Nutzungs-
entgelte mit ortsüblichen Pachtzinsen nach
dem Bundeskleingartengesetz (BKleingG)
verglichen.

Demgegenüber steht der Hinweis der
Eigentümer auf die mangelnde planungs-
rechtliche und nicht rentierliche Ausnut-
zung, die damit verbundene langfristige
Einschränkung des Eigentums und - soweit
es die Gemeinden betrifft - ihre Pflicht zur
wirtschaftlichen Verwendung kommuna-
len Eigentums. Hinzu kämen zusätzliche
Aufwendungen für die Eigentümer durch
nicht umlegungsfähige gesetzliche Abga-
ben und Freilegungskosten.

Beiden Seiten gemeinsam ist der Wunsch
nach einer Vereinfachung der Ermittlung
ortsüblicher Nutzungsentgelte bis hin zu
„Nutzungsentgeltrichtwertkarten” oder die
Möglichkeit der deutlicheren Beweisfüh-
rung bei Erhöhungsverlangen auf der Ba-
sis vereinbarter Nutzungsentgelte.

Abflachung der Entgelterhöhungen
Jede Überlegung in Richtung eines Kom-
promißvorschlages hat die schutzwürdigen
Interessen des Eigentümers gegen die Be-
lange des Gemeinwohls abzuwägen [Richter,
1997]. Die vorgeschlagenen zeitlichen Ver-
zögerungen bei einer Heranführung der Nut-
zungsentgelte an ortsübliche Entgelte stel-
len eine Begrenzung dar, die der Eigen-
tumsgarantie des Art.14 GG nicht grund-
sätzlich entgegensteht, sondern in einer so-
zialpolitisch legitimierten Bindung des Ei-
gentums im Gemeinwohlinteresse gerecht-

fertigt sein kann. Ebenso sind jedoch die
den Eigentümern auferlegten Einschrän-
kungen  und anderweitigen Ertragsmög-
lichkeiten zu berücksichtigen. Bei einer Ent-
geltbegrenzung, die zu dauerhaften Verlu-
sten für den Grundeigentümer oder zur Sub-
stanzgefährdung des Nutzungsobjektes führt,
bestände die Gefahr eines Eingriffs in den
Kernbereich des Eigentums, der auf verfas-
sungsrechtliche Bedenken stoßen müßte.
Vor dem Hintergrund, daß bereits mit der
Änderung der NutzEV vom 24. Juli 1997
eine weitere zeitliche Streckung der Her-
anführung an die ortsüblichen Nutzungs-
entgelte beschlossen wurde [Bundesregie-
rung 1997], gewinnt diese Problematik eine
besondere Brisanz.

Nur bedingt hilfreich ist hier der oft zi-
tierte Vergleich mit Pachten für Grundstük-
ke i.S.d. BKleingG. Während unter der klein-
gärtnerischen Nutzung die Bewirtschaftung
zur Gewinnung von Gartenfrüchten für den
eigenen Bedarf zu verstehen ist [BGH, 1960],
umfaßt die Erholungs- und Freizeitnutzung
i.S.d. § 312 ZGB gerade nicht die kleingärt-
nerische Nutzung. Dies entspricht im üb-
rigen  auch der jeweiligen Gesetzesabsicht.
Die Vergabe der Nutzungsrechte diente der
Befriedigung der Erholungsbedürfnisse als
einem wichtigen Faktor zur Verbesserung
der Lebensbedingungen in der DDR. Da-
gegen diente die kleingärtnerische Nutzung
wie in der Mitte des 19. Jahrhunderts und
zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise primär der
Ernährung einzelner Bevölkerungsgruppen
[Mainczyck, 1995]. Eine Tendenz hin zur
Erholungsnutzung ist jedoch unbestritten,
so daß vom Besitz entsprechender Flächen
heute keine existenzielle Bedeutung mehr
ausgeht [BVerfGE, 1979]. Dies führte je-
doch dazu, daß auch die Pachtzinsbe-
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schränkung des § 5 Abs.1 S.1 BKleingG als
unvereinbar mit Art.14 Abs.1 S.1 GG er-
klärt wurde, soweit es private Verpächter
betrifft [BVerfGE 1992]. Betrachtet man
gerade Erholungs- bzw. Wochenendgrund-
stücke in den Altbundesländern, so wurde
bereits 1986 festgestellt, daß im Raum Mün-
chen Pachten von bis zu 1,20 DM/m²/Jahr
erhoben werden [Deutscher Städtetag,
1986].

„Hinterlandmodell”
Der noch junge Diskussionsansatz, Grund-
stücksteile, die über eine Regelgröße hin-
ausgehen nur mit weiter eingeschränkten
Nutzungsentgelten zu belegen, lehnt sich
an anerkannte Grundsätze der Wertermitt-
lung an, wonach solche Grundstücksteile,
die für eine bauliche Ausnutzung nicht
zwingend notwendig sind, mit geminder-
ten Werten angesetzt werden. Angesichts
der Grundstücksgrößen von wenigen hun-
dert bis zu mehreren tausend m² ist der An-
satz nachvollziehbar, bedarf jedoch der Wür-
digung nachstehender Gesichtspunkte.

Die Wertermittlung berücksichtigt die
Übergröße einer Fläche regelmäßig durch
geringere Absolutbeträge bezogen auf den
Quadratmeter Grundstücksfläche. Daher
besteht die Gefahr, daß die Wirkung einer
solchen Regelung verpufft. Während die
Hinterlandfläche in der Höhe des Nutzungs-
entgeltes stärker beschränkt wird, könnte das
Entgelt für die verbleibende Fläche entspre-
chend erhöht werden.

Ein solches “Hinterlandmodell” bedarf
darüber hinaus einer weitergehenden Aus-
wertung der Nutzungsverträge seitens der
Gutachterausschüsse und einer differen-
zierten Führung der vereinbarten Entgelte
für Auskunftszwecke oder die Erstellung

von Gutachten. Da bisherige Nutzungsver-
träge eine solche Differenzierung nicht ken-
nen, dürfte das zur Verfügung stehende Da-
tenmaterial nicht verwertbar sein. Daraus re-
sultierende Mehrarbeiten lassen sich weder
durch die aktuellen noch durch geplante
Gebühren für Gutachtenerstattungen oder
Auskünfte refinanzieren, so daß erhebliche
zusätzliche Belastungen auf das Land zu-
kämen.

Schließlich wäre je nach ortstypischer
Struktur ein Ansatz für die Definition ma-
ximaler Flächengrößen zu finden.

Teilflächenkündigung
Die sowohl seitens der Nutzer wie auch der
Eigentümer offen diskutierte Möglichkeit
der Teilflächenkündigung ist insbesonde-
re unter bodenpolitischen und bodenwirt-
schaftlichen Gesichtspunkten zu würdigen.
Unabhängig davon, daß entsprechende Teil-
flächen rechtsverbindlich definiert werden
sollten, was nur durch eine zusätzliche ko-
stenintensive Liegenschaftsvermessung zu
realisieren wäre, sind planerische Belange der
Gemeinde und Eigentumsrechte des Einzel-
nen abzuwägen.

Der Verselbständigung von Teilflächen
wird daher mehrheitlich z.Z. wohl nur dann
zugestimmt, wenn eine eigene wirtschaft-
liche Nutzung derselben möglich ist. Die-
se kann sich jedoch nur im Rahmen des
planungsrechtlich Zulässigen bewegen und
darf der gemeindlichen Entwicklung weder
hinsichtlich der Art noch des Maßes der
Nutzung zuwiderlaufen.

Entschädigung und Abrißkosten
Die Zahlung von Entschädigungsleistun-
gen und das Aufbringen von Abbruchko-
sten sprechen den Interessenkonflikt hin-
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sichtlich der vorhandenen Baulichkeiten
an. Während der Nutzer das Recht auf Er-
richtung eines Wochenendhauses regelmä-
ßig entsprechend seinen Bedürfnissen um-
gesetzt hat, besteht seitens des Eigentümers
in der Regel der berechtigte Wunsch, die vor-
handenen Baulichkeiten zu entfernen. Die
gegenwärtige Rechtslage (§ 12 SchuldRAn-
pG) räumt dem Nutzer lediglich bei nicht
selbst verschuldeter oder veranlaßter Been-
digung des Vertragsverhältnisses einen An-
spruch auf Entschädigung ein. Darüber hin-
aus ist er grundsätzlich verpflichtet die hälf-
tigen Abrißkosten zu tragen (§ 15 Schuld-
RAnpG).

Der Auftrag der Ost-JuMiKo erstreckt
sich nunmehr auch auf eine gesetzliche Re-
gelung der Entschädigung zum Verkehrs-
wert und der vollständigen Freistellung von
den Abrißkosten, wenn der Nutzer das Nut-
zungsverhältnis aus finanziellen Gründen
nicht fortsetzen kann oder der Grundstücks-
eigentümer nach der Kündigung die Mög-
lichkeit einer wirtschaftlicheren Nutzung

erhält. Damit entstehen nachweislich neue,
finanziell nachhaltige Belastungen für die
Eigentümer der Erholungsgrundstücke.
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(M. Meinert, MI, Potsdam)

Die Deutsche Gesellschaft für Photogramme-
trie und Fernerkundung e.V. (DGPF), die
Österreichische Gesellschaft für Vermessung
und Geoinformation (ÖVG) und die Schwei-
zerische Gesellschaft für Photogrammetrie,
Bildanalyse und Fernerkundung (SGPBF)
geben im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung der “Neuen deutschen Rechtschrei-
bung” zur Schreibweise des Fachbegriffs
Photogrammetrie folgende gemeinsame Er-
klärung ab:
1. Das Wort Photogrammetrie ist bei sei-

nem ersten Auftreten im Jahre 1868 als

Kurzform des Begriffes Photographome-
trie eingeführt worden und hat sich von
Deutschland aus international als wissen-
schaftlich-technischer Fachbegriff durch-
gesetzt.

2. Das Wort Photogrammetrie ist von der
Fachwelt nie als von dem Wort Photo-
gramm abgeleitet verstanden worden.
Der 1937 unternommene Versuch, für
den Begriff Meßbild alternativ das Wort
Photogramm einzuführen, ist vielmehr
kläglich gescheitert und hat keine Ak-
zeptanz gefunden. Deshalb taucht das

Schreibung des Wortes „Photogrammetrie”
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Wort Photogramm weder in den Lehr-
und Handbüchern der Photogrammetrie
noch in der sonstigen Fachliteratur auf.

3. Diesem Verständnis entsprechend wur-
de Photogrammetrie von den bedeutend-
sten Fachleuten und Lehrbuchautoren,
den offiziellen wissenschaftlichen Fach-
vereinigungen in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz, von den Fachzeit-
schriften und bei den führenden wissen-
schaftlichen Verlagen stets als Fachbegriff
gehandhabt, der im Falle der Trennung mit
“Photogram/metrie” abgesetzt wird.

4. Die Schreibweise Photogrammetrie ent-
spricht im Übrigen dem international ver-
breiteten Sprachgebrauch, wobei einige
Sprachen (z. B. die spanische und die
finnische) sogar mit einem “m” auskom-
men.

5. Seit langem wird aber im DUDEN so-
wie in anderen Wörterbüchern, die sich
vermutlich am DUDEN orientieren, der
Begriff Photogramm fälschlicherweise
als “Lichtbild für Meßzwecke” oder ähn-
lich ausgewiesen. Damit wird meist die in
der Fachwelt nicht akzeptierte Trennungs-
regel mit einem dritten m “Photogramm/
metrie” verbunden.

6. Demgegenüber wird die von den Fach-
leuten geübte Trennung “Photogram/me-
trie” als bisher gültig ausdrücklich bestä-
tigt in: Das neue deutsche Wörterbuch
für Schule und Beruf, Wilhelm Heyne
Verlag, München 1996 (mit einem Geleit-
wort von Prof. Dr. HERMANN ZABEL,
Mitglied des Internationalen Arbeitskrei-
ses für Ortographie und der Kommissi-
on für Rechtschreibfragen beim Institut
für deutsche Sprache in Mannheim). Auch
der BROCKHAUS hat früher die in der
Fachwelt übliche Trennung benutzt.

7. Die historische Entwicklung, das in der
wissenschaftlich-technischen Fachwelt
maßgebliche begriffliche Verständnis
sowie die über ein Jahrhundert geübte
Praxis verbieten es demnach geradezu,
die in der “Neuen deutschen Rechtschrei-
bung” vorgesehene Regel zum Erhalt der
Stammschreibung in Zusammensetzun-
gen auf das Wort Photogrammetrie an-
zuwenden. Da es in den Regeln ausdrück-
lich heißt “Die Schreibung mit Binde-
strich ist immer möglich”, könnte die
Schreibweise Photogrammmetrie nur
dann vertretbar sein, wenn auch die Zu-
sammensetzung Photogramm-Metrie
möglich und sinnvoll wäre. Dieses ist
aber eindeutig nicht der Fall.

Die Deutsche Gesellschaft für Photo-
grammetrie und Fernerkundung e.V. hat
deshalb bereits 1997 beschlossen, die
Schreibweise Photogrammetrie auch künf-
tig beizubehalten. Der Beschluß wurde von
der Mitgliederversammlung am 4. Septem-
ber 1997 einstimmig bestätigt. Diese Ent-
scheidung hat der Fachnormenausschuß
Photogrammetrie und Fernerkundung im
Normenausschuß Bauwesen des Deutschen
Instituts für Normung e.V. (DIN) am 17.
März 1999 einstimmig übernommen. Der
Vorstand und die Generalversammlung der
Schweizerischen Gesellschaft für Photo-
grammetrie, Bildanalyse und Fernerkun-
dung haben sich dem Beschluß am 7. Mai
1999 einstimmig angeschlossen, der Vor-
stand der Österreichischen Gesellschaft für
Vermessung und Geoinformation am 26.
Mai 1999 ebenso. Diese Fachgremien for-
dern deshalb die Ständige Konferenz der
Kultusminister der Länder der Bundesre-
publik Deutschland, das Österreichische
Bundesministerium für Unterricht und kul-
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turelle Angelegenheiten sowie die Schwei-
zerische Bundeskanzlei (Zentrale Sprach-
dienste) und alle damit befaßten Institutio-
nen und Personen auf,
$ die seit 1868 eingeführte Schreibweise

des Wortes “Photogrammetrie” beizu-
behalten,

$ bei Trennungen die in der Fachwelt ge-
übte Praxis “Photogram/metrie” anzuer-
kennen und anzuwenden,

$ das Wort “Photogramm” mit der Bedeu-
tung Lichtbild für Meßzwecke o.ä. aus
den Wörterbüchern zu streichen.

Es ist sicherlich nicht die Aufgabe wis-
senschaftlich-technischer Gesellschaften

wie der DGPF, der ÖVG und der SGPBF
für oder gegen die “Neue deutsche Recht-
schreibung” Stellung zu nehmen. Wir wen-
den uns aber mit Nachdruck dagegen, daß
die dort festgelegten Regeln auf einen wis-
senschaftlich-technischen Fachbegriff an-
gewendet werden, auf den sie nicht zutref-
fen können.

(Prof. Dr.-Ing. J. ALBERTZ,
Präsident der DGPF,

Prof. Dr.-Ing. K. KRAUS,
Vizepräsident der ÖVG,

Dipl.-Ing. R. SCHNEEBERGER,
Präsident der SGPBF)

Am 31. Dezember 1999 laufen zahlreiche
für den Grundstücksverkehr in den neuen
Bundesländern bedeutsame Schutzfristen
aus. Viele Grundstücksinhaber haben nur
noch bis zu diesem Zeitpunkt die Möglich-
keit, sich vor dem Verlust ihrer jetzigen
Rechte zu schützen.

Wesentliche Besonderheiten, die unter
die Stichtagsregelung des 31. Dezember
1999 fallen, sollen nachfolgend benannt
und Möglichkeiten zum Schutz vor Rechts-
verlust aufgezeigt werden.

Mögliches Erlöschen des Anspruchs
eines Grundstücksnutzers auf Sa-
chenrechtsbereinigung (§ 111 Abs. 1
SachenRBerG)
Erwirbt ein Dritter an einem der Sachen-
rechtsbereinigung unterliegenden Grund-
stück nach dem 31. Dezember 1999 Rechte
(z.B. Eigentum), kann der Nutzer seine ihm
nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz

zustehenden Ansprüche gegenüber diesem
Dritten nicht mehr geltend machen. Dies
kann zu einem Totalverlust der Ansprüche
des Nutzers nach dem Sachenrechtsberei-
nigungsgesetz führen. Vor diesem Rechts-
verlust kann sich der Nutzer grundsätzlich nur
schützen, indem er seine Rechte im Grund-
buch eintragen läßt. Die Eintragung ist an
bestimmte inhaltliche und formale Vorausset-
zungen geknüpft, so daß sich die Nutzer hier-
zu durch einen Notar beraten lassen sollten.

Möglicher Wegfall des Anspruchs ei-
nes Grundstücksnutzers auf Bestel-
lung einer Dienstbarkeit für rechtlich
ungesicherte Erschließungsanlagen
(§ 116 Abs. 2 S. 1 SachenRBerG)
Zu DDR-Zeiten wurden häufig für Wege,
Versorgungs- und Entsorgungsleitungen
fremde Grundstücke in Anspruch genom-
men, ohne daß dafür eine rechtliche Grund-
lage bestand. Nach § 116 Sachenrechtsbe-

31. Dezember 1999 - wichtiger Stichtag
im Grundstücksverkehr
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reinigungsgesetz haben die Nutzer dieser
fremden Grundstücke unter bestimmten
Voraussetzungen nunmehr einen gesetzli-
chen Anspruch gegen den Grundstücksei-
gentümer, ihre diesbezüglichen Rechte im
Grundbuch durch Dienstbarkeiten eingetra-
gen und dadurch abgesichert zu erhalten.

Die Erfüllung dieses gesetzlichen An-
spruchs erfolgt dadurch, daß der Grund-
stückseigentümer zugunsten des Nutzers
die Dienstbarkeiten in notarieller Form im
Grundbuch eintragen läßt oder - sofern der
Grundstückseigentümer die notarielle Ein-
tragung verweigert - der Nutzer den Grund-
stückseigentümer gerichtlich auf die grund-
buchliche Einräumung der Dienstbarkeiten
verklagt.

Sowohl die notariell - freiwillige als auch
die gerichtlich - erzwungene Einräumung
der Dienstbarkeiten muß vor dem 31. De-
zember 1999 auf den Weg gebracht sein,
da ansonsten die Ansprüche des Nutzers
bei einem Eigentumswechsel am Grund-
stück ersatzlos untergehen können.

Zwingendes Erlöschen von bestehen-
den Mitbenutzungsrechten (gem. § 8
Abs. 1 Grundbuchbereinigungsge-
setz, § 13 Sachenrechtsdurchfüh-
rungsverordnung)
Das Zivilrecht der DDR kannte keine Dienst-
barkeiten. Dafür gab es Mitbenutzungsrech-
te (§§ 321, 322 ZGB) z.B. für die Mitbe-
nutzung eines Grundstücks zur Aufstellung
von Gerüsten oder für die Mitbenutzung
eines Grundstücks durch Wege- und Über-
fahrtrechte. Eine grundbuchliche Eintra-
gungspflicht für diese Rechte sah das Zi-
vilrecht der DDR nicht vor.

Werden diese Rechte nicht bis zum 31.
Dezember 1999 im Grundbuch eingetra-

gen, erlöschen sie. Ein Erlöschen wird da-
durch verhindert, daß der Eigentümer vor
dem Stichtag die grundbuchliche Eintra-
gung dieser Rechte in notarieller Form be-
willigt oder der Nutzer vor dem Stichtag
den Eigentümer auf die grundbuchliche Ein-
räumung dieser Rechte verklagt.

Auslaufen des Bestandschutzes von
nicht im Grundstücksgrundbuch ver-
merktem Gebäudeeigentum bei Be-
schlagnahme des Grundstücks in der
Zwangsversteigerung (Art. 233 § 4
Abs. 4 EGBGB)
Wurde ein aus DDR-Zeiten stammendes
rechtlich selbständiges Gebäudeeigentum
bzw. Nutzungsrecht bis zum 31. Dezember
1999 nicht im Grundbuch des Belegenheits-
grundstücks vermerkt, erfaßt eine ab dem
1. Januar 2000 angeordnete Versteigerung
des Belegenheitsgrundstücks auch das Ge-
bäudeeigentum bzw. das Nutzungsrecht.
Ein säumiger Gebäudeeigentümer bzw. ein
säumiger Nutzungsrechtsinhaber muß dann
hinnehmen, daß sein Eigentum für eine frem-
de Schuld mitversteigert wird.

Gegen entsprechende Rechtsverluste
können sich die Gebäudeeigentümer bzw.
Nutzungsrechtsinhaber dadurch schützen,
daß sie vor dem 31. Dezember 1999 beim
Grundbuchamt beantragen, ihr bestehendes
Gebäudeeigentum bzw. ihr bestehendes
Nutzungsrecht im Grundbuch des Belegen-
heitsgrundstücks vermerken zu lassen. Die
Antragsteller haben dabei dem Grundbuch-
amt besondere Unterlagen vorzulegen, wes-
halb sich die Antragsteller vor Antragstellung
durch einen Notar beraten lassen sollten.

Rechtsinhaber, deren Rechte bereits heu-
te im Grundstücksgrundbuch eingetragen
sind oder bei denen die grundbuchliche Ein-
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tragung der Rechte bereits beantragt ist,
fallen nicht unter die Stichtagsregelung des
31. Dezember 1999.

Die Notarkammer empfiehlt:
$ In den meisten Fällen ist eine alleinige

Antragstellung durch die Rechtsinhaber
nicht möglich. Die Frist des 31. Dezem-
ber 1999 ist nur gewahrt, wenn der Nut-
zer Formalien und Mitwirkungsgebote
beachtet, insbesondere die Mitwirkung
des Grundstückseigentümers.

$ Zur Vermeidung von Rechtsverlusten ist
unbedingt zu empfehlen, sich den Rat
eines Notars einzuholen.

Die komplette Übersicht aller Stichtage
und Fristen im Grundstücksverkehr sowie
Notarverzeichnisse finden Sie im Internet
unter: http\\www.notarkammer-branden-
burg.de

(Notarkammer Brandenburg)

Mit sofortiger Wirkung ist die Anweisung
„Neuordnung der Ortslagen in Flurbereini-
gungs-/Flurneuordnungsverfahren im Land
Brandenburg (OrtsNeuO)” in Kraft. Sie ist
erster Bestandteil der Verwaltungsvor-
schriftenreihe des Ministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten  „Anwei-
sung für die Durchführung von Flurbe-
reinigungs-/Flurneuordnungsverfahren im
Land Brandenburg (FlurnAnwBbg)”.
Wesentliche inhaltliche Bestandteile der
letztgenannten Anweisung sind
$ die Grundlagen der Bodenordnung (Bo-

denordnungskonzept, Anhörung der Trä-
ger öffentlicher Belange (TÖB), Werter-
mittlung, Baurecht für gemeinschaftli-
che und öffentliche Anlagen, Eigenlei-
stungen),

$ die Ortslagenregulierung (Vorarbeiten,
Regulierungsentwurf, Durchführung), die
Aufteilung der ungetrennten Hofräume
(Vorarbeiten, Aufteilungskarte, Durch-
führung),

$ die Neuvermessung der Ortslagen (Vor-
arbeiten, örtliche Aufmessung, häusliche
Nacharbeiten),

$ der Planwunsch,

$ die Abfindungsgrundätze,
$ die vorläufige Besitzeinweisung,
$ die Ausführung des Flurbereinigungs-/

Bodenordnungsplanes,
$ die Berichtigung der öffentlichen Bücher

und
$ der Abschluß des Verfahrens.

Außerdem befinden sich in der Anlage
bzw. im Anhang ergänzende Muster (z. B.
Wertermittlungs- bzw. Ortslagenregulie-
rungskarte) und Beispiele (z. B. Boden-
ordnungskonzepte).

Der Vertrieb der Anweisung erfolgt über
das Landesamt für Ernährung und Land-
wirtschaft, Ringstraße 1010, 15236 Frank-
furt (Oder) zum Preis von 25,00 DM / 12,78
Euro zuzüglich Porto- und Verpackungs-
kosten.

(R. Merkert, MELF, Potsdam)

Anweisung „Neuordnung der Ortslage” des MELF
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Vom 9. - 11. Mai 1999 fand das SAPOS -
Symposium der Arbeitsgemeinschaft der
Vermessungsverwaltungen der Länder der
Bundesrepublik Deutschland (AdV) statt.
Ausgerichtet wurde es  von der Senatsver-
waltung für Bauen, Wohnen und Verkehr
des Landes Berlin im Berliner Rathaus.

Mit dem 1. SAPOS - Symposium, das im
Mai 1998 in Hamburg stattfand, etabliert
es sich nun als eine regelmäßige Veranstal-
tung. Wie bereits vor einem Jahr wurde die
Veranstaltung sehr positiv aufgenommen.
Unter den über 400 Teilnehmern befanden
sich auch Besucher aus Belgien, China,
Makedonien, Österreich, Portugal und der
Schweiz.

Nach der Eröffnung durch Herrn Staats-
sekretär Ulrich Arndt und der Begrüßung
durch den Vorsitzenden der AdV, Herrn
Dr. Friedrich Rokahr, wurden am 10. und
11. Mai 1999 in über 20 Fachvorträgen der
aktuelle Stand und künftige Entwicklungen
des Satellitenpositionierungsdienstes, grund-
sätzliche Fragen zur satellitengestützten
Navigation, Ortung und Positionsbestim-
mung sowie Nutzungen des SAPOS darge-
stellt und diskutiert.

Bereits vor der Eröffnung im Berliner Rat-
haus fand am Sonntag, dem 9. Mai 1999, in
der Technischen Universität Berlin ein mit ca.
120 Teilnehmern ausgebuchter, fast vierstün-
diger Grundlagenkurs über  satellitengestütz-
te Positionierung und geodätische Bezugs-
systeme unter der Leitung von Herrn Prof.
Dr.-Ing. Dieter Lelgemann statt. Am Sonn-
tagnachmittag rundeten drei parallele Fach-
besichtigungen (Leitzentrale der Rhenus
AG für die Baulogistik im Zentralen Be-
reich, Rechnergestütztes Betriebsleitsystem

der Berliner Verkehrsbetriebe BVG und
neue Zentren in Berlin) das Programm ab,
die regen Zuspruch fanden.

Der 10. Mai stand, neben einer Darstel-
lung des SAPOS selbst, im Zeichen natio-
naler und internationaler Aspekte der satel-
litengestützten Positionsbestimmung und
Navigation, wissenschaftlich-technischer
Fragen zum Qualtitätsmanagement und der
Anwendung im Vermessungswesen. Mit
der Darstellung auch von Erfahrungen und
Perspektiven wurde ein deutlicher Bezug
zur Praxis gegeben. Einen weiteren Schwer-
punkt bildeten sechs Vorträge von Fachfir-
men, die den Einsatz und die Einsatzmög-
lichkeiten aktueller Techniken behandel-
ten, aber auch Lösungen für eine erweiter-
te Verfügbarkeit des SAPOS-DGPS unter
den derzeitigen Bedingungen starker Sonnen-
aktivität aufzeigten.

Der 11. Mai war insbesondere denjenigen
Anwendungen vorbehalten, die SAPOS au-
ßerhalb vermessungstechnischer Aufgaben
verwenden. So wurde über den Einsatz des
SAPOS  in der Landwirtschaft, dem Tech-
nischen Umweltschutz, der Kampfmittel-
beseitigung, im Fischereiamt Berlin, bei
Laserscannermessungen, bei der Erfassung
neotektonischer Deformationen und bei der
Unterwasserarchäologie berichtet. Einen
wesentlichen Schwerpunkt bildete die Te-
lematik im Verkehr, wo das im Aufbau be-
findliche Berliner intermodale Verkehrsma-
nagementsystem, der Einsatz bei der Deut-
schen Bahn AG und bei der Feuerwehr Ham-
burg sowie die Straßenzustandserfassun-
gen diskutiert wurden. In den Pausen bot
sich die Möglichkeit, ein Hamburger Fahr-
zeug zu besichtigen, das mit SAPOS-ge-

Bericht über das 2. SAPOS® - Symposium der AdV
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stützter Navigation, einem Zielführungssy-
stem und Technik für die Abgabe von Floa-
ting Car Data  im Rahmen des EU-Projek-
tes VIKING ausgestattet wurde.

Neben den Berichten aus Wissenschaft,
Wirtschaft und Verwaltung, die Anforde-
rungen und Lösungen ebenso verdeutlich-
ten, wie das breite Spektrum der Anwen-
dungen, stellten sich Vertreter der AdV in
einer Diskussion den Fragen der Teilneh-
mer. Auch dieser Programmpunkt, als eine
Neuerung gegenüber dem ersten Symposi-
um eingeführt, fand rege Beteiligung, und
die Antworten der AdV wurden mit gro-
ßem Interesse verfolgt.

Begleitet wurde das Symposium am 10.
und 11. Mai durch eine Fach- und Firmen-
präsentation. Das Angebot zur Informati-
on über die aktuellen Produkte der Herstel-
ler von GPS-/GLONASS-Technik wurde

von den Symposiumsteilnehmern stark fre-
quentiert.

Die Vorträge des 2. SAPOS - Symposi-
ums wurden in einem Symposiumsband
(160 Seiten, Vierfarbdruck) zusammenge-
faßt. Er kann für einen Preis von DM 48,-
zzgl. Versandkosten von der Senatsverwal-
tung für Bauen, Wohnen und Verkehr, Abt.
V - Geoinformation, Vermessung und Wert-
ermittlung, Kartenvertrieb, Mansfelder Str.
16, 10713 Berlin, Tel.: (030) / 9012-5628,
Telefax: (030) / 9012-3028 bezogen wer-
den.

Das 3. SAPOS - Symposium wird vor-
aussichtlich im kommenden Jahr in Mün-
chen stattfinden.

(Anette Blaser, Gerd Rosenthal,
Senatsverwaltung für Bau, Wohnen und

Verkehr, Berlin)

Berlin im Oktober 2000. Wer Mitglied des
Deutschen Vereins für Vermessungswesen
(DVW), der Deutschen Gesellschaft für Pho-
togrammetrie und Fernerkundung (DGPF)
oder der Deutschen Gesellschaft für Kar-
tographie (DGfK) ist oder einfach nur als
Außenstehender großes Interesse an diesen
Geo-Bereichen zeigt, sollte sich ein Top-
Ereignis auf seinem Terminkalender vor-
merken: die INTERGEO vom 11. bis 13.
Oktober 2000 im ICC und in den Messe-
hallen am Funkturm.

Bestens bekannt als früherer Geodätentag,
zeichnet sich schon heute die INTERGEO
mit ihrem Fachkongreß und ihrer Fachmes-
se als die fachliche Großveranstaltung in

Europa aus. Berlin bietet noch ein breite-
res Spektrum aufgrund des Zusammenge-
hens von Geodäten mit Photogrammetern
und Kartographen. Somit treffen für drei
Tage Fachleute benachbarter Disziplinen
auf dem Bereich der Rauminformationen
und der Geobasisdaten unter einem Dach
zusammen.

Der Ort: das Internationale Congress Cen-
trum, den Besuchern des 1988er-Geodäten-
tags vertraut, sowie sämtliche Hallen des
Funkturminnenrings mit ca. 13.000 m² Aus-
stellungsfläche. Das Ziel: auf dem Kongreß
den Referenten und den ca. 30 Arbeitskrei-
sen der drei Gesellschaften ein Forum zum
Meinungsaustausch zu geben und auf der

INTERGEO 2000 in Berlin / Eine gemeinsame
Veranstaltung von DVW, DGPF und DGfK
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Messe die unterschiedlichen Berufsgrup-
pen der Anwender, Gerätehersteller und
Systemproduzenten zusammenzuführen,
die sich tagtäglich mit Rauminformationen
befassen. Die INTERGEO als Bindeglied
von Kongreß und Messe, von Wissenschaft
und Wirtschaft; diese Absicht steht im Mit-
telpunkt der Veranstaltung unter dem Funk-
turm.

Berlin im Oktober 2000. Fast auf den Tag
genau sind es zehn Jahre her, daß Ost und
West wieder zusammengefügt wurden. Wer
die Stadt vor dem Fall der Mauer kannte,
verständlicherweise auf der jeweils nur zu-
gänglichen Seite, wird Mühe haben, sie
wiederzuerkennen. Die großen Baustellen,
immer noch so etwas wie ein Werbeartikel
der Stadt, lassen deutlicher werden, wie das
neue Berlin unter und über Tage aussehen
wird. Manches ist noch unfertig, nur in Um-
rissen erkennbar. Doch zahlreiche andere
Teile zeigen schon den neuen Städtebau und
die Formensprache der Architektur an der
Wende zum neuen Jahrhundert. Die Haupt-
stadt nimmt Gestalt an und bietet mit der
Bebauung am Potsdamer Platz, mit Reichs-
tagsgebäude und Kanzleramt, mit den neu-
en oder auch restaurierten Gebäuden der
Ministerien, Botschaften und Ländervertre-
tungen spannende Einblicke in die Stadt
von morgen. Wer sich nicht am Wochen-
ende vor bzw. nach dem Kongreß selbst auf
Entdeckungstour begeben will, dem sei das
Rahmenprogramm mit Angeboten zu Stadt-
rundfahrten und Stadtgängen empfohlen.
Und wer Berlin am Abend und bei Nacht
entdecken will, findet mit drei Opern, vie-
len Theatern, Kleinkunstbühnen, Museen,
Galerien, Ausstellungen und urigen Knei-
pen Orte der Entspannung, der Anregung
und des Vergnügens.

Die Stadtgrenzen sind nicht mehr hinder-
lich. Fahrten ins Brandenburger Umland,
vor zehn Jahren noch ein Traum, sind Nor-
malität von heute. Ganz zu schweigen von
Exkursionen in die Potsdamer Schlösser-
und Parklandschaft, nach Niederfinow zum
Schiffshebewerk oder zum Einsteinturm im
Geo-Forschungsbereich in Potsdam.

Ausgefüllte drei Tage in der Stadt, die al-
lein nach dem zweiten Weltkrieg viermal
Veranstaltungsort für Geodätentage war.
Im Jahr 2000 startet die Veranstaltung un-
ter dem Dach der INTERGEO mit der ge-
meinsamen Jahresversammlung von drei
Gesellschaften in eine neue Epoche. Und
so lautet denn auch das Motto: „Raumin-
formationen für das 21. Jahrhundert“.
Kommen Sie nach Berlin zur INTERGEO.
Seien Sie dabei vom 11. bis 13. Oktober
2000.

(Dr.-Ing. M. Mimus, Kongreßdirektor,
Berlin)
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Der Parlamentarische Staatssekretär Fritz
Rudolf Körper beantwortete am 19. Mai
1999 die folgenden Fragen des Abgeord-
neten Peter Kurt (CDU/CSU)

Frage
Welche Bedeutung mißt die Bundesregie-
rung den Geoinformationen als Wirtschafts-
faktor für die Entwicklung von Deutschland
bei?

Antwort
Nach Auffassung der Bundesregierung bil-
den Geoinformationen bei bedarfsgerech-
ter und aktueller Verfügbarkeit ein Wirt-
schaftsgut ersten Ranges. Die in Politik,
Verwaltung und Wirtschaft zunehmenden
Möglichkeiten der Verknüpfung von Geo-
Datensätzen mit einer Vielzahl von Fach-
anwendungen, beispielsweise in den Berei-
chen Verkehrslenkung, Umweltmanage-
ment, Bodenordnung, Ver- und Entsorgung
sowie der betriebs- und volkswirtschaftli-
chen Bewertung von Standort- und Investi-
tionsentscheidungen, bieten erhebliche Chan-
cen marktwirtschaftlicher Wertschöpfung.
Eine effiziente Erschließung und Bereitstel-
lung von Geoinformationen wird wesent-
lich zum ökonomischen Wachstum und da-
mit zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei-
tragen. Die Bundesregierung hat dieser Be-
deutung durch die Einrichtung des Intermi-
nisteriellen Ausschusses für Geoinforma-
tionswesen (IMAGI) Rechnung getragen.

Frage
Was sind die Arbeitsergebnisse des Inter-
ministeriellen Ausschusses für Geoinfor-

mation der Bundesregierung (IMAGI), und
welches Bundesministerium ist federfüh-
rend zuständig für Geoinformationen der
Bundesregierung?

Antwort
Der Interministerielle Ausschuß für Geoin-
formationswesen steht unter dem Vorsitz
des Bundesministeriums des Innern, dem
eine federführende Koordinierungszustän-
digkeit für diesen Bereich auf Bundesebe-
ne zukommt. Die Eigenverantwortlichkeit
der einzelnen Bundesressorts für die Daten-
organisation hinsichtlich der im Rahmen
ihrer Aufgaben anfallenden Geo-Fachdaten
ist davon unberührt.

Die Arbeit des Interministeriellen Aus-
schusses für Geoinformationswesen zielt
ab auf die Erarbeitung von Lösungsansät-
zen für ein effizientes Datenmanagement
für Geodaten (Kompatibilitäts- und Stan-
dardisierungsfragen, ressortübergreifender
Datenaustausch, zentrale Informations-
möglichkeiten über die Verfügbarkeit von
Geodaten/Metadaten, Anpassung an Be-
dürfnisse, insbesondere der Wirtschaft und
der potentiellen Nutzer). In einem ersten
Schritt hat der Ausschuß über zwei Arbeits-
gruppen eine Bestandsaufnahme der auf
Bundesebene genutzten bzw. benötigten
Geodaten sowie der vorhandenen Meta-
dateninformationssysteme initiiert. Die Be-
standsaufnahme ist weitgehend abge-
schlossen. Sie wird z.Z. im Hinblick auf
konzeptionelle Lösungsvorschläge analy-
siert. Die Ergebnisse werden in der näch-
sten Sitzung des IMAGI - voraussichtlich
Juli/August d.J. - beraten.

Bundesregierung mißt den Geoinformationen als
Wirtschaftsfaktor große Bedeutung bei
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Frage
Wird die Bundesregierung - etwa wie die
amerikanische Regierung - den Aufbau ei-
nes Datenangebots von Geoinformationen
und die Nutzung von Geoinformationen för-
dern?

Antwort
Die Bundesregierung wird - zunächst im
Rahmen der ressortseitig vorhandenen per-
sonellen und finanziellen Ressourcen - mit
Nachdruck an der Realisierung von Lösun-
gen mitwirken, die den Zugang zu Geoda-

ten erleichtern und deren Nutzungsmög-
lichkeiten verbessern. Ob und inwieweit
dabei eine Anlehnung etwa an die Initiati-
ven der amerikanischen Regierung zweck-
mäßig und machbar ist, und welche Förder-
maßnahmen sich im einzelnen als notwen-
dig erweisen, bedarf noch einer näheren
Prüfung im Zuge der weiteren Beratungen
des IMAGI.

(Deutscher Bundestag - 14. Wahlperiode;
Drucksache 14/1070)

Die erwarteten neuen Vorschriften für das
Liegenschaftskataster liegen nun vor. Die
Liegenschaftsvermessungsvorschrift, die
Zeichenvorschriften für Vermessungsrisse
und für die Liegenschaftskarte, die Fort-
führungsentscheidungsvorschrift sowie die
Vermessungsgebühren- und Kostenordnung
sind in Kraft getreten.

Mit Runderlass III/2 Nr. 1/1999 hat das
Ministerium des Innern die Verwaltungs-
vorschrift zur Durchführung von Liegen-
schaftsvermessungen (Liegenschaftsver-
messungsvorschrift - VVLiegVerm) einge-
führt. Diese Vorschrift regelt die Anforde-
rungen, das Verfahren und die Dokumen-
tation der Ergebnisse von Vermessungen,
die der Einrichtung und Fortführung des
Liegenschaftskatasters und der Feststellung
und Abmarkung von Flurstücksgrenzen die-
nen. Nach der VVLiegVerm wird das Ver-
fahren der Liegenschaftsvermessung auf
Antrag oder von Amts wegen ausgelöst.
Liegenschaftsvermessungen sind antrags-
orientiert zu bearbeiten; unberührt bleibt,
daß alle Arbeiten, die zur sachgerechten

Fortführung des Liegenschaftskatasters not-
wendig sind, durchgeführt werden müssen.
Bei der Bearbeitung sind wirtschaftliche,
den Verwaltungsaufwand senkende Ge-
sichtspunkte zu berücksichtigen. Die Er-
gebnisse der Liegenschaftsvermessung sind
in Vermessungsschriften zu dokumentie-
ren, deren Qualität allein von der Vermes-
sungsstelle zu verantworten ist. Das Ver-
waltungsverfahren endet mit dem Antrag auf
Übernahme der Vermessungsschriften in das
Liegenschaftskataster.

Die einheitliche Führung der Vermes-
sungsrisse, die im Zuge von Liegenschafts-
vermessungen entstehen, hat das Ministe-
rium des Innern in der Zeichenvorschrift
für Vermessungsrisse (ZV-RISS), Runder-
lass III/2 Nr. 2/1999 geregelt.

Die Zeichenvorschrift Liegenschaftskar-
te Brandenburg (ZV-Karte Bbg), Runder-
lass III/3 Nr. 11/1999 bildet nunmehr den
Teil C der ALK-Richtlinien und regelt die
einheitliche Darstellung der Kartenzeichen,
Signaturen und Beschriftungen in der Lie-
genschaftskarte. Gleichzeitig wurden die

Neue Vorschriften für das Liegenschaftskataster
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Teile A, B und D der ALK-Richtlinien über-
arbeitet.

Die Verwaltungsvorschrift zur Qualitäts-
kontrolle bei der Fortführungsentscheidung
(Fortführungsentscheidungsvorschrift-
VVFortEnt) wurde mit Runderlass III/2 Nr.
3/1999  eingeführt. Die VVFortEnt schließt
sich im Verwaltungsablauf unmittelbar an
den Regelungsbereich der VVLiegVerm an
und regelt das Verfahren zur Sicherstellung
der Qualität der Bestandsdaten und Kata-
sterakten des Liegenschaftskatasters im Zu-
sammenhang mit der Fortführungsentschei-
dung der Katasterbehörde über die Vermes-
sungsschriften. Das Verfahren der Quali-
tätskontrolle wird mit dem Antrag auf Über-
nahme durch die Vermessungsstelle ausge-
löst und endet mit der Fortführungsentschei-
dung durch die Katasterbehörde. Die Ent-
scheidung, ob die Qualität der Vermes-
sungsschriften den vorausgesetzten und fest-
gelegten Anforderungen genügt, trifft die
Katasterbehörde. Die Vermessungsschrif-
ten sind von der Vermessungsstelle so auf-
zubereiten, daß der Katasterbehörde die Prü-
fung auf Vollständigkeit der eingereichten
Unterlagen und stichprobenartige Quali-
tätskontrollen leichtfallen und die Fortfüh-
rungsentscheidung ohne großen Aufwand
getroffen werden kann.

Auch die Gebühren- und Kostenordnung
für das Kataster- und Vermessungswesen
im Land Brandenburg (Vermessungsge-
bühren- und Kostenordnung - VermGeb-
KO) ist in Kraft getreten. Nunmehr liegt
eine einheitliche und harmonisierte Rechts-
vorschrift für die hoheitlichen Tätigkeiten
des Landesvermessungsamtes Branden-
burg, der Kataster- und Vermessungsäm-
ter und der ÖbVermIng vor. Infolge des
Abbaus von Standards im Vermessungs-

wesen und der damit veränderten Regellei-
stungen mußte die VermGebKO den neu-
en Gegebenheiten durch Neustrukturierung
angepaßt werden. Das flächenhafte Modell
als ein Faktor der bisherigen Gebührenbe-
messung weicht dem Punktmodell, das sich
spürbar am Verwaltungsaufwand orientiert.
Der Trennstücksbegriff entfällt. Der Rege-
lungsumfang wurde bei gleichbleibendem
Regelungsgehalt stark gestrafft.

(Kirsten Harneid, MI, Potsdam)

Das Landesvermessungsamt Brandenburg
präsentiert seit dem 3. Juli seine Produkte
und Dienstleistungen im WorldWideWeb.
Unter der Domain www.lverma-bb.de er-
halten Sie neben Informationen über Auf-
gaben und Organisation des LVermA auch
Zugang zu seinen Produkten: Ob  Landes-
kartenwerke, Luftbilderzeugnisse oder Geo-
dätische Bezugssysteme - hier finden Sie
alle Hintergrund-Informationen. Auch die
Veröffentlichungen des Landesvermes-
sungsamtes wurden ins Internet eingestellt.

(F. Schiersner, MI, Potsdam)

Landesvermessungsamt
im Internet
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Das Land Brandenburg hat von der Ermächti-
gung  in §199 Baugesetzbuch (BauGB) Ge-
brauch gemacht und durch den Innenminister
am 4. Oktober 1994 einen Oberen Gutach-
terausschuß für Grundstückswerte bestellt.
Nach nunmehr 5 Jahren endet die erste Amts-
periode. Nachfolgend soll über die Arbeit
kurz berichtet werden.

Für die Mitarbeit im Oberen Gutachter-
ausschuß wurden bestellt:
als Vorsitzender Herr Professor Dietrich
Ribbert, Leitender Vermessungsdirektor,
als stellvertretender Vorsitzender Herr Dipl.-
Ing. Heinrich Tilly, Ministerialrat, als ehren-
amtliche Gutachter die Herren Dipl.-Ing.
Rainer Möckel, Leitender Senatsrat i.R.,
Dipl.-Ing. Lothar Neef, öffentlich bestell-
ter und vereidigter Sachverständiger und
Dr.-Ing. Hannes Tischer, öffentlich bestell-
ter und vereidigter Sachverständiger.

Die Arbeit des Oberen Gutachterausschus-
ses begründet sich nach Teil II der Gutach-
terausschußverordnung vom 18. Juni 1991,
zuletzt geändert durch Verordnung vom
1. September 1994. Danach obliegen dem
Ausschuß die Erstattung von Obergutach-
ten auf Antrag eines Gerichts oder einer
Behörde in einem gesetzlichen Verfahren
sowie die Herausgabe des jährlichen Grund-
stücksmarktberichtes des Landes Branden-
burg. Darüber hinaus versteht sich der Obe-
re Gutachterausschuß als ein unterstützen-
des und empfehlendes Kollegialgremium
für die regionalen Gutachterausschüsse in
den Landkreisen und kreisfreien Städten. Er
hat keine Fachaufsicht oder Weisungsbefug-
nis gegenüber diesen Gutachterausschüs-
sen. Die Geschäftsstelle des Oberen Gut-

achterausschusses ist bereits seit dem 1.
August 1990 beim Landesvermessungsamt
am Dienstort Frankfurt (Oder) eingerichtet.
Sie bereitet die Obergutachten vor und er-
arbeitet den Grundstücksmarktbericht des
Landes. Ihr obliegen auch die Geschäfte
der laufenden Verwaltung des Oberen Gut-
achterausschusses.

In der zurückliegenden Amtsperiode hat
der Obere Gutachterausschuß folgende Ober-
gutachten erstellt:
$ Höhe der Entschädigung bzgl. einer

Zwangsbelastung durch Leitungsrechte
nach § 193 (1) BauGB

$ Höhe des ortsüblichen Pachtzinses im
erwerbsmäßigen Obst- und Gemüsean-
bau gemäß § 5 (2) BKleingG in der Stadt
Potsdam

$ Höhe des ortsüblichen Nutzungsentgel-
tes gemäß § 7 (1) NutzEV für Erholungs-
grundstücke in der Bungalowsiedlung
Albrechtsthal (Uckermark)

$ Höhe des ortsüblichen Pachtzinses im
erwerbsmäßigen Obst- und Gemüsean-
bau gemäß § 5 (2) BKleingG in der Ge-
meinde Mahlow (Potsdam-Mittelmark)

$ Höhe des ortsüblichen Nutzungsentgel-
tes  gemäß § 7 (1) NutzEV für Garagen-
grundstücke in der Stadt Hennigsdorf
(Oberhavel)

$ Höhe des ortsüblichen Nutzungsentgel-
tes gemäß § 7 (1) NutzEV für ein Erho-
lungsgrundstück in der Gemeinde Pren-
den (Barnim)

$ Höhe des ortsüblichen Nutzungsentgel-
tes gemäß § 7 (1) NutzEV für ein Erho-
lungsgrundstück in der Gemeinde Herz-
felde (Märkisch-Oderland)

Erste Amtsperiode des Oberen Gutachterausschusses
beendet
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$ Höhe des ortsüblichen Nutzungsentgel-
tes gemäß § 7 (1) NutzEV für ein Erho-
lungsgrundstück in der Gemeinde So-
phienstädt (Barnim).

Am 14. Juni 1999 hat der Obere Gutach-
terausschuß mit einer Pressekonferenz zum
achten Mal einen Grundstücksmarktbericht
für das Land Brandenburg vorgelegt, dem
von den Medien und den Nutzern eine gute
Markttransparenz bescheinigt wird. Das
Kundeninteresse ist mit jährlich 1500 ver-
kauften Exemplaren außerordentlich hoch.
Seit 1998 wird der Bericht im Landesver-
messungsamt gesetzt, gedruckt und vertrie-
ben.

Über seine Geschäftsstelle hat der Obe-
re Gutachterausschuß in der Fachliteratur,
insbesondere in „Vermessung Brandenburg”
und „Grundstücksmarkt und Grundstücks-
wert“ weitere Informationen über das Markt-
geschehen und einzelne spezielle Untersu-
chungen veröffentlicht. Sie betrafen vor-
nehmlich den Teilmarkt des Abbaulandes
über Kies und Braunkohle, die Abhängig-
keit des Bodenwertes für Erholungsgrund-
stücke vom Bodenrichtwert für Wohnbau-
land und den Einfluß einigungsbedingter
oder persönlicher Verhältnisse auf den Bo-
denwert.

Vorsitzender und Leiter der Geschäftsstelle
des Oberen Gutachterausschusses waren in
der Vergangenheit mehrfach als Referen-
ten auf Fachtagungen und Kolloquien der
Wertermittlung aktiv. Sie wirkten mit bei
der Anhörung des Rechtsausschusses des
Landtages zu Problemen der Anwendung
der Nutzungsentgeltverordnung im Land
Brandenburg und gaben im Zusammenwir-
ken mit dem Justizministerium (MdJBE)
Empfehlungen für eine beabsichtigte No-
vellierung des Sachenrechtsänderungsge-

setzes. Zur Verbesserung der Anwendung
des Entschädigungs- und Ausgleichsgeset-
zes (EALG) in den neuen Bundesländern
fertigte die Geschäftsstelle eine gesonder-
te Analyse für die Bundesanstalt für verei-
nigungsbedingte Sonderaufgaben über den
Grundstücksteilmarkt für landwirtschaft-
lich genutzte Grundstücke 1997/1999.

Der Obere Gutachterausschuß hält über
seine Geschäftsstelle fachlichen Kontakt
insbesondere mit dem Gutachterausschuß
Berlin und den Oberen Gutachterausschüs-
sen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen
und Sachsen-Anhalt sowie der Bundesanstalt
für Bauwesen und Raumordnung in Bonn.

Die Geschäftsstelle führt gemäß einer ge-
sonderten Verfügung des Innenministeri-
ums eine zentrale Datensammlung  über
Nutzungsentgelte für Erholungs- und Ga-
ragengrundstücke und über Pachtzinsen im
erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau.
Sie verfügt über einen umfangreichen Be-
stand an Literatur und Aufsätzen auf dem
Gebiet der Wertermittlung. Im echten Team-
work unterstützt sie das Landesvermessungs-
amt in der Anwendung der automatisierten
Führung und Auswertung der Kaufpreis-
sammlung (AKS), der Herstellung der Bo-
denrichtwertkarten und der Bestellung der
ehrenamtlichen Gutachter in den regiona-
len Gutachterausschüssen.

Am 4. Oktober 1999 wird der Obere Gut-
achterausschuß für eine weitere Amtsperi-
ode von fünf Jahren bestellt. Nach den bis-
herigen Vorabsprachen wird es keine Ver-
änderungen in der Besetzung geben.

(U. Schröder, Geschäftsstelle
des Oberen Gutachterausschusses
für Grundstückswerte, LVermA)
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DVW-Veranstaltungen bis Februar 2000
Vortrag (Ort, Termin, Referent)

� Notwendigkeit, Aufbau und Inhalt der Norm E DIN 18710 Ingenieur-

vermessung

(Cottbus, 25.08.1999, Prof. Klein)

� 83. Deutscher Geodätentag - INTERGEO -

(Hannover, 1.-3.09.1999)

� SAPOS: Aktuelle Entwicklungen in Brandenburg

(Potsdam, 9.09.1999, Sorge)

� Das Berufsbild Vermessungsingenieur im Wandel - Tendenzen, Märkte und

Anforderungen an die Aus- und Fortbildung

(Cottbus, 22.09.1999, Prof. Wehmann)

� Neue Tendenzen bei der Bauwerksüberwachung

(Cottbus, 20.10.1999, Prof. Möser)

� Die Abteilung Kartographie des Landesvermessungsamtes Brandenburg

stellt sich vor

(Potsdam, 28.10.1999, Dr. Neupert)

� Grundstücksbewertung im ländlichen Raum

(Cottbus, 17.11.1999, Troff)

� GIS-Anwendungen in privaten Unternehmen

(Cottbus, 8.12.1999, Tomsu)

� Das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem ALKIS

 (Potsdam, 9.12.1999, Oswald/Rothberger)

� Die Entwicklung des preußischen Katasters von den Anfängen bis zur

Gegenwart

(Cottbus, 19.01.2000, Frau Ruhbach)

� Weitere Entwicklungen beim Aufbau von ATKIS

(Cottbus, 16.02.2000, Dr. Seyfert)

Veranstaltungsbeginn:
TU Cottbus: 16.00 Uhr, TU Berlin: 17.00 Uhr,
GFZ Potsdam: 17.00 Uhr
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Die neue Prüfungssystematik seit der Som-
merprüfung 1998 sowie die insgesamt hohe
Arbeitsbelastung des bisherigen Prüfungs-
ausschusses machten es erforderlich, eine
personelle Verstärkung und Regionalisie-
rung des Prüfungsausschusses für den Aus-
bildungsberuf Vermessungstechniker/in vor-
zunehmen.

Die Mitglieder und stellvertretenden Mit-
glieder der zwei neuen Prüfungsausschüsse
wurden nach § 2 Abs. 3 der Prüfungsordnung
für den Ausbildungsberuf Vermessungstech-
niker/in für die Dauer von vier Jahren beru-
fen. Der Prüfungsausschuß I (Potsdam) und
der Prüfungsausschuß II (Eichwalde) werden
künftig für die Abnahme von bis zu vier Prü-
fungen mit rund 300 Prüfungsteilnehmern in
Abschluß- und Zwischenprüfungen je Aus-
bildungsjahr von der zuständigen Stelle nach
§ 84 Berufsbildungsgesetz eingesetzt.

Der Forderung des Berufsbildungsgeset-
zes folgend, ist neben der fachlichen und
perönlichen Eignung der zur Berufung vor-
gesehenen Mitglieder auch eine paritäti-
sche Besetzung der Prüfungsausschüsse ein-
zuhalten. Jedem Prüfungsausschuß gehö-
ren somit 5 Beauftragte der Arbeitnehmer, 5
Beauftragte der Arbeitgeber und zwei Leh-
rervertreter an.

Bei der Berufung wurden sowohl Kolle-
gen  aus den Kataster- und Vermessungs-
ämtern, aus dem Landesvermessungsamt,
aus den Berufsschulen, von den Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieuren sowie
vom Ministerium des Innern berücksich-
tigt. Erfreulich war, daß 13 von 18 Mitglie-
dern des bisherigen Prüfungsausschusses
erneut für eine Berufung bereitstanden.

Auf der konstituierenden Sitzung der zwei
neuen Prüfungsausschüsse am 23. Febru-
ar 1999 in Eichwalde wählten die Mitglie-
der unter Leitung von Herrn Ministerialrat
Franz Blaser ihre Vorsitzenden sowie de-
ren Stellvertreter. Weiterhin wurden durch
Herrn Haß und Herrn Schön das Verfahren
der Berufung sowie  Änderungen im künf-
tigen Prüfungswesen erläutert.

Als Vorsitzender für den Prüfungsaus-
schuß I wurde Herr ÖbVermIng Sebastian
Pötinger, als sein Stellvertreter Herr Ralf
Zinke, Berufsschullehrer am Oberstufen-
zentrum (OSZ) Lausitz, gewählt.

Als Mitglieder des Prüfungsausschusses I
wurden Herr Klemens Masur, Herr Dirk
Schneider, Herr Paul Feldhaus, Herr Axel
Grzesik, Herr Ulf Hindorf, Herr Wolfgang
Hoffmann, Herr Thomas Knepper, Frau  Re-
nate Liebig, Herr Wolfhard Neumann und
Herr Erik Theile berufen.

Als Vorsitzender für den Prüfungsaus-
schuß II wurde Herr Günter Petrahn, Berufs-
schullehrer am OSZ-Dahme-Spreewald, als
sein Stellvertreter Herr Jörg Hutengs gewählt.

Als Mitglieder des Prüfungsausschusses
II wurden Herr Harald Becker, Herr Klaus
Baeyer, Herr Dietmar Ewald, Herr Bernd-
Udo Hiltmann, Frau Judith Killiches, Herr
Dr. Uwe Kraatz, Herr Olaf Lalk, Herr Klaus
Orbanz, Herr Thomas Przybilla und Herr
Günter Sellger berufen.

Als Anerkennung für die besondere Lei-
stung des bisherigen Prüfungsausschusses
sowie seines Vorsitzenden überreichte Herr
Ministerialrat Franz Blaser Herrn Olaf Lalk
im Namen des Ministers des Innern eine
Dankurkunde.

Prüfungsausschüsse für den Ausbildungsberuf
Vermessungstechniker/in neu berufen
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Insgesamt 13 Abschlußprüfungen mit 812
Prüfungsteilnehmern wurden seit 1993 unter
dem Vorsitz von Herrn Lalk durchgeführt.

Die Prüfungsausschüsse haben unmittel-
bar nach ihrer Konstituierung die Arbeit

Der Kartenausschnitt zum Artikel
„Historische Landesgrenzsteine im
Landkreis Potsdam-Mittelmark” auf
Seite  4 des Heftes 1/99 stammt  aus
dem Historischen Handatlas von
Brandenburg und Berlin, Kartenblatt
„Die Mark Brandenburg 1319-
1575”.

Der Nachdruck entstand mit freund-
licher Genehmigung des Verlages
Walter de Gryuter & Co. und der
Historischen Kommision zu Berlin.

Anmerkung
der Redaktion zum
Heft 1/99

Auch zum 1. Oktober 1999 haben wieder
Vermessungsoberinspektoranwärter ihre
einjährige Ausbildung im Ministerium des
Innern aufgenommen. Die Ausbildungs-
quote wurde auf 8 Anwärter angehoben.
Hiermit wird der gesteigerten Nachfrage
nach Absolventen dieser Ausbildung sowie
der großen Bewerberzahl Rechnung getra-
gen.

Die 6 Anwärter des Ausbildungsjahrgan-
ges 1998/1999 haben vom 9. bis zum 11.
August 1999 die schriftliche Laufbahnprü-
fung und am 30. September 1999 die münd-
liche Laufbahnprüfung am staatlichen Prü-
fungsamt für Verwaltungslaufbahnen in
Neu Fahrland abgelegt. In den Prüfungsfä-
chern
$ Landesvermessung und Liegenschafts-

kataster,
$ Flurbereinigung, Bodenordnung und

Grundstückswertermittlung,
$ Allgemeine Rechtsgrundlagen
waren in  jeweils fünf Stunden die schrift-
lichen Prüfungsarbeiten anzufertigen. In
der mündlichen Prüfung waren  in den o.a.
Fächern vor dem Prüfungsausschuß des ge-
hobenen vermessungstechnischen Verwal-
tungsdienstes (Vorsitz: VD M. Oswald, Mit-
glieder: VR A. Großelindemann, RR H. Ti-
schendorf, Dipl.-Ing. R. Kalch, Dipl.-Ing. R.
Strehmel) in insgesamt einer Stunde je Prü-

Ausbildung für den gehobenen
vermessungstechnischen Verwaltungsdienst

fungsteilnehmer die Kenntnisse nachzu-
weisen. (Ergebnisse lagen zum Zeitpunkt
des  Redaktionsschlusses noch nicht vor).

(J. Schön,  MI,  Potsdam)

aufgenommen und bereits die erste Prüfung
für 89 Teilnehmer am 14. Juli 1999 termin-
gerecht abgenommen.

(J. Schön,  MI,  Potsdam)


